
Bekanntmachung 

 

Mitteilung über das  

Wahlverzeichnis 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

 

für die am 30. November 2025 stattfindende Wahl der Kirchenältesten wurde ein 

Wahlerverzeichnis aufgestellt. Dieses wurde vom Ältestenkreis geprüft. 

 

Das Wahlverzeichnis enthält die Namen aller wahlberechtigten Gemeindeglieder, deren Alter am 

Wahltag und die Angabe des Hauptwohnsitzes. 

 

Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied hat das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person im 

Wahlverzeichnis eingetragenen Daten.  

 

Der Ältestenkreis prüft auf Anfrage eines Gemeindeglieds, ob dieses in das Wahlverzeichnis 

aufgenommen wurde. Ist dies nicht der Fall, prüft der Ältestenkreis die Wahlberechtigung und 

berichtigt das Wahlverzeichnis ggf. entsprechend. Anfragen bitte an Friedhelm Hornig oder 

Martina Kasten.  

 

Zur Überprüfung der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wahlverzeichnis 

eingetragenen Personen haben Wahlberechtigte innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen ein 

Recht auf Auskunft aus dem geprüften Wahlverzeichnis, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, 

aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wahlverzeichnisses ergeben kann. 

Eine direkte Einsichtnahme ist datenschutzrechtlich ausgeschlossen. 

 

Stellt ein Gemeindeglied fest, dass eine Person nicht in das Wahlverzeichnis aufgenommen wurde, 

kann es beim Ältestenkreis eine Korrektur des Wahlverzeichnisses anregen. Berücksichtigt der 

Ältestenkreis die Anregung nicht, teilt er dies dem Gemeindeglied, das die Anregung gegeben hat, 

formlos mit.  (§ 62 LWG) 

 

Die Auskunft kann innerhalb des Zeitraums vom 12.Oktober 2015 bis zum 28. November 2025 bei 

Martina Kasten (martina.kasten@kircheneuenburg.de) oder Friedhelm Hornig 

(friedhelm.hornig@kircheneuenburg.de) beantragt werden.  

 

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden 

können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt 

während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen.  

 

Neuenburg, den 12. Oktober 2025 

 

Der Ältestenkreis  

 

 

___________________________________________________________ 
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Bekanntmachung 

 

Bekanntmachung zur 

Wahlvorschlagsliste 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

für die Wahl der Kirchenältesten unserer Kirchengemeinde am 30. November 2025 hat der 

Kirchengemeinderat folgende wählbaren Gemeindeglieder in die Wahlvorschlagsliste 

aufgenommen: 

 

Name Vorname Alter Beruf oder Tätigkeit 

Berger  Oliver 59 Architekt 

Buck Ilona 57 Assistentin 

Bürgelin Manuel 37 Geschäftsführer 

Kamenisch Nadine 50 Bilanzbuchhalterin 

Mees Johannes 34 Gymnasiallehrer 

Schärer Carola 57 Lehrerin 

Scholz Markus 60 Chemiker 

Zeisset Frank 59 Betriebswirt/Bilanzbuchhalter 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Innerhalb einer Frist von 14 Tagen kann jedes im Wahlverzeichnis eingetragene Gemeindeglied 

beim Ältestenkreis gegen die Aufnahme einer Kandidatin oder eines Kandidaten in die 

Wahlvorschlagsliste Bedenken vorbringen. Diese können sich darauf beziehen, dass die 

Wählbarkeit nicht besteht oder eine Aufnahme in den Wahlvorschlag versehentlich unterblieben 

ist. Der die Bedenken tragende Sachverhalt ist vorzubringen und zu belegen. Der Ältestenkreis 

entscheidet über die Aufnahme einer Person in den Wahlvorschlag. Bei rechtlichen Bedenken 

hinsichtlich der Voraussetzungen legt er die Angelegenheit dem Evangelischen Oberkirchenrat zur 

Entscheidung vor. 

 

Die Grundordnung und das Leitungs- und Wahlgesetz der Evangelischen Landeskirche  in Baden 

können Sie über die Rechtssammlung online (www.kirchenrecht-baden.de) oder beim Pfarramt 

während der allgemeinen Sprechzeiten einsehen. 

 

Neuenburg, den 12.10.2025 

 

Der Ältestenkreis  

 

 

 

___________________________________________________________ 


